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1. Bekanntmachungen und Mitteilungen 

31) G. Nr. )749/, VI 32 g 

Ordnung für die Pastorensynoden 

Die Ordnung für diePastorensynoden, die im Kirchlichen 
Amtsblatt 1932 Nr 13 Ziff. 1~ 1veroffentilicht 1ist, wird 
mit Wirkung vom 1. Januar 1965 dn fol~der Weise 
verändert. 
§ 10: Die bisherige Fassung wird gestrichen. 
§ 10. neu: 

„Gemeindeberichte sind jährlich von den .Pastoren und 
Pfarrverwaltern als Jahresberichte auf vorgedruckten 
Fragebogen, die alle Angaben tüber das Gemeindeleben 
enthalten, in dreifacher Ausferti$rng an die Pröpste 
bds zum 31. Januar ednzureichen unter besonderer Be
rücksichtig;ung bedeutsamer Vor~e im GElfileinde
leben. Die ·Pröpste sorgen dafür, daß die Gemeinde
berichte für das zur:ück1iegende Jahr ivollizählrig bis zum 
1. Apr11 jedes Jahres dem Landessuperintendenten zu
geste.Ll t werden. Jeder Propst benutzt die bei i~ ein
gehenden Jahresberiich.te für seinen Propsteibericht auf 
der Propsteisynode. Die Landessuperintendenten ihrer
seits legen die Gemeindeberichte ihres !KJJ.rchenkreises 
mit einem zusammenfassenden !Bericht bis zum 1. Juli 
jedes Jahres dem Oberlcirchenra:t vor." 

In § 19 werden in dem Satz „Die Synodialniederschriiften 
·und Gemeindeberdchte sind dem Oberkirchenrat mög-
1ichst umgehend m je einem 'Exemplar einzureichen" 
die Worte „und die Gemeindebertchte" ges1mi.chen. 
Infolge dieser Veränderungen der Ordnung für die 
Piastorensynoden wird der§ 32 der Kirchlichen Verwal
tungsordnung (Gemeindeberlch>te) vorläufig außer Kraft 
gesetzt. . 
In allen Kirchenkooisen, in welchen Gemeindeberd.chte 
für d!ie Jahre 1963 und 1964 noch nicht a:ls Jahresberichte 

.(iauf ~agebogen) von den Pfarren erstattet wurden, 
sind Gemeindeberichte - diesmal also für zwei Jiahre -
nach bi:Sheriger Ordniung anzufertigen und von den 
Landessuperdntendenten sofort m veranlassen. Die Be
richterstattung der Landessuperintendenten an den 
Oberkiirchenrat über diese Gemeindeberichte ~st zusam
men mit den neuen Jahresberichten für 1965 1bi•s zum 
1. Juli 1966 zu geben. 
Um die bisherige ~sanunenhän,gende Bericht.erstattung 
in den Gemeindebenichten zu ersetzen, ist neben den 
Jahresberichten a1Uf die regelmäßige IFort:fäiih:rung der 
Pfarrchronik Wert zu legen. 

Schweriin, den 215. Mai 1965 

Der Oberkirdlenrat 
H. Ti mm 

32) ~43/ II 37 p 

ArbeitsgemeinSClhaft für Religiöse Volk.slw.nde 

Die Arbeitsgemeinschaft für Religiöse Volkskunde hält 
vom 19. Oktober 1965 (Anreise) bts 23. Oktober 1965 
(Abreise) im· Stephanus-Stift, Berl'.in-:Weißensee, A1ber
tinenstraße 20/23, eine Tagung rüber das Thema: „Der 
Pfarre·r und die moderne Gesellscha:ft". 
Folgende Referate sind vorgesehen: 
Superintendent a. D. Dr. Winter: „Der Pfarrer und sein 

Amt nach evangelischer Atuffassung" 
Studiendirektor Dr, Iskenius: ,,Der il?farrer und sein 

Amt nach katholischer Auffassung" 
Dr. Ev.a Hoffmann-Afeith: „Der Pfarrer im Selbstver

ständnis und im Verständnis des Volkes, im 
Pietismus und Rationalismus" 

Pfavrer Waldmann: „Der Pfarrer im Bilde der moder
nen Publizität" 

Dr. Fritz Hempel: „'.Der Pfarrer, wie dhn das Volk sieht 
und was es von ilun erwartet"· 

Tagungskosten: Rmsegeld und etwa 1'2,- iMDN pro Tag 
für Verpflegung und Unterkiunft, wenn letztere 
im He1m. 

Anmeldungen werden bis 1. OkitQber 1965 an Pfarrer 
Martin Zeim, Leiter der Ar.beits.ge:meinschaft, 
40 HaHe (Saale), An der Marienkirche 1, erbeten. 

33) Gr. Nr. /2/5 VI 50 aa 

Schwerin, den 25. Juni 1965 

Der Oberkirchenrat 
D. Dr.Beste 

Berufung zum Propst 

Der Pastor Jürgen .Lohff in Westenbrügge ist mit Wir
kung vom 1. J,u1i 1965 zum Propst des Biukower Zirkels 
bestellt worden. 

Schwenin, den 28. J,uni 1965 

Der Oberkircllenrat 
D. Dr. Beste 

34) G. Nr. /2/ Rittermannshagen Verwaltung 

Umpfarrung 

Die Ortschaft Liepen wird aus dem Kiirchspiel Ritter
ma:nnshagen in das Kirchspiel Gdelow mi't sofortiger 
Wirkiung umgepfarrt. 

SchwerJ.n, den 19. JUJli 1965 

Der Oberkilrcbenrat 
D. Dr.Beste 



35) G. Nr. /80/B I 13 a 

Verlust eines klrdlllclum Dienstausweises 
Der kirchliche Dienstausweis Nr. 145 des Kiirchen
ökonomen 'Fleisch, Güstrow, ist verloren gegangen. Er 
wird hiermit für ungü1tig erklärt. 
Um einen Mißbrauch des Dienstausweises 1vorzubeugen, 
wird den kirchlichen Dienststellen und Amtsträgern 
dieser Verliust des Ausweises bekanntgegeben. 

36) G.-Nr. 148/3 II 21 a III 

Schwerin, den 22. Juni 1965 
Der Ob~lärchenrat 

Im Auftrage: Kracht 

Agendarisches Schrifttum 
Der Oberkirchenrat weist darauf hin, daß in absehbarer 
Zeit mit der Lieferung einer Großausgabe der Agende III 
zum Preise von etwa 25,- MDN zu rechnen ist. 
Ebenfalls ist der Druck einer Begräbnisordnung auf 
wasserabstoßendem Papier in Auftrag gegeben. Die jetzt 
im Buchhandel zu habende Begräbnisagende ist von der 
Evangelischen Kirche der Union herausgegeben und für 
unsere Verhältnisse nicht brauchbar. 

Schwerin, den 3. Mai 1965 
Der Oberkirchenrat 

H. Timm 

37) G. Nr. /996/ II 43 

Katechetische Anschauungstafeln 

Im Verlag Max Müller, Karl-Marx-Stadt, sind sechs ka
techetische Anschauungstafeln „Jesus, unser gute Hirte" 
erschienen. Sowohl bei der Unterweisung irr der bibli
schen Geschichte und beim Kennenlernen des Kirchen
jahres als beim Taufunterricht und bei den Fragen der 
Anwendung des christlichen Glaubens im Alltag wird 
dieses neugeschaffene Anschauungsmittel gute Dienste 
leisten. Die farbige und kindgemäße Gestaltung prägt 
die biblische Geschichte fest in das Gedächtnis der Kin
der ein. Die moderne Formgebung ruft den Betrachter 
aus. der Unverbindlichkeit heraus zu einem aktiven 
Glaubensvollzug. 
Die katechetischen Anschauungstafeln sind solid auf 
Pappe kaschiert und aufklappbar gestaltet, so daß Bild 
und Text wechselseitig aber auch gemeinsam betrachtet 
werden können. Die Kinder werden an diesen Bildern 
Freude beim Anschauen, Besprechen und Singen haben. 
Die sechs Doppeltafeln in vielfarbigem Offsetdruck im 
Format 47X68 cm kosten 38,20 MDN. Die Auslieferung 
erfolgt über den Buchhandel. 

Dieser Ausgabe liegt der Werkbericht (55), Kunst und 
Kunsthandwerk im Raum der Kirche, bei. 

II. Personalien 

Berui\en wurden: 
Propst Gel."h.ard Möwius, Neustrelitz, Ul. Pfarre 
Stadtkirche, auf dlie Pfarre Neustrelitz, Schloß
kirche zum 1. Juli 1965 

/340/i Neustrelitz, Schloßkirche, Pred. 
Pastor Egon Wulf aus Kuppentin auf dte Pmrre 
in Woosten zum 1. Ju~i 1965 

~189/ 'Woosten, Pred. 
Pastor Heinz Ruqer aus Gnevsdorf auf die Pfarre 
in Tornow zum 1. Oktober 1965 

/339/ Tornow, :Pred. 
Heimgerufen wurde: 

Pastor Geriharo Bahr iin Wattmannshagen am 
3. Juni 1965 im 65. Lebensjahr 

/57f Gerhard Bahr, Pers.-Akten 
Zur B-Ka.tecltetin ernannt wurde zum 1. Juli 1965 

Fräulein Gerda Riebe in Teterow 
/1/ Gerda !Uebe, 'Plers.-Akten 

Xnderungen für das Kirdlliche Amtsblatt Nr. 1/1965 

Seite 1: 
Wattmannshagen 3. 6. 1965 Gerhard Bahr 

skeichen, 

Seite 4: 
Gnevsdorf 

Kuppentin 

z. Z. unbesetzt 

1. 10. 19M Heinz Ruder, 
:auftra.gsw., streichen, 
z. Z. unbesetzt 

1. 7. 1965 Egon W,ulf 
z. :Z. unbesetzt 

Woosten 1. 7. 1965 z. Z. unbesetzt 
streichen, 
dafür Egon Wulf 

Seite 5: 

Propstei IBukow 1. 7. 1965 iPropst Jürgen Lohff, 
Westenbrügge, kom

missarisch streichen 
Westenbrügge 1. 7. 1965 bei Jürgen Lohff 

Propst ,hinzuJiügen 
Seite 7: 

Neustrelitz Gerhard 1Möwius, 
Stadtkirche III 1. 6. 1965 Propst streichen, 

z. Z. unbesetzt 
Neustrelitz z. ,z. unbesetzt 
Schloßkirche 1. 6. 1965 streichen, dafür 

Gerhard IMöwi1Us, 
Propst (auch Studen
tenseelsoT,ger) 

Tornow 1. · 10. 1965 z. Z. uinbesetzt 
streichen, dafür 
Heinz Ruder 

Berichtigung zum Amtsblatt Nr. 3/1965, Seite 17: 

Entlassen wurde: 

Pastor Adolf Sauder in Parkentin auf Grund der 
Entscheidung des Oberen K1rchenger~chts vom 
15. Dezember 1964. 
Er hat die Rechte des geistlichen Standes VeTloren. 

/65/ Saiudoc, Pers.-Akten 

III. Handreichung für den kirchlichen Dienst 

Schulanfänger-Gottesdienst 
Folgenden Bericht über die Dul."ch:führun,g voo. Schul
anfänger-Gottesdiensten und SchuJ.a.n1langs-Gottesdien
·sten giibt der Oberkirchenrat empfehlend 1bekiannt mit 
der Bitte in allen Gemeinden sich nach Möglichkeit um 
Einiiüh~g, Wiedereinfüh])ung oder Fortsetzung dieser 
Gottesdienste zu bemühen. 

Schwerin, den 2. Juni 1965 

Der Oberkirdlenrat 
H. Ti mm 

Seit einigen Jahren halten wir zu \BegJD:ln des Schul
jahres Scblu:J.anfänger-Oottesdienste und Schulanfangs
Gottesdienste. 
1. Zu den Schulanfänger-Gottesdiensten weroen die 

Schulanfänger mit ihren Eltern und !Paten eingela-

den. Die eigentliche Arbeit ist diie Vorbereitung des 
Gottesdienstes. Helfersch:aft, Kdrchgemeinderat usw. 
sprechen Wochen vorher in zwangloser Form die 
Mütter an, die ii!l ihrer Nachbarschaft wohnen und 
deren Kinder Schulanfänger sind. Schon hi<er wird 
über das Anliegen des Gottesdienstes ,gesprochen 
(Segen und Ffilrbiitte für den IBesucll der Schule und 
Ohristenlehre). Als Zeit für den ,Gottesdienst gilt ein 
für alLemal eine Stunde vor Beginn des ersten Schul
ganges. Wenn dieser voobereitende Dienst vom 
ersten Mal gut dm'chgeführt w~,ro. bildet sich bald 
so etwas wie eine Sitte ein und die Vorbered.tung 
wird leichter trotz zunehmender Klinde~zahlen. 
1963 wuroe der Gottesdienst gehalten iam 4. Septem
ber 1963 um 9.00 Uhr. Als Olrlnung wurde gewählt 
die Form des Pred:igtgottesdienstes. Die Zeit für 
Gottesdienst miit ResponsoI'iien seitens der Gemeinde 
aus dem ,gegebenen Anlaß ist noch nicht reif. 



Die Erfahrung hat ~lehrt, daß ei:n ·solcher Gottes
dienst ·nicht v;iel ·länger sein darf als 30 !Minuten. Die 
Predig.t muß klar das A;nliiegen des Gottesdienstes 
zum Ausdruclt bringen. Dann ist der Boden für 
eiJ1en gedeihlichen und schnellen Be.ginn der Chri
stenlehre gegeben. Bei der AbkJündigung haben wir 
den Müttern Termine genannt, zu denen sie !Lhre 
Kinder zum ersten Mal schicken möchten. Zwischen 
Gottesdienst und dem ersten Kommen z;ur OhrJsten
lehre darf dann allerdings !rein ,größerer 1Zeitriaum 
liegen. 
Am Gotiesdienst nahmen 48 1Schiulanfänger und 69 
Erwachsene teil (meist Mütter bz;w. Paten, in einigen 
Fä1len auch die Väter). A·ls Dankopfer kam ein: 
28,74 MDN. Es wurde von Schulanfängern eingesam
melt, natürlich von ·solchen, die es vom Kinder
gottesdienst her bereits kannten. 

2. Am Schulanfangs-Gottesdienst nehmen alle Chrdsten
lehrekinder von der 2. Klasse an teil. ·Als Zeit neh
men wir einen Tag der zweiten Schulwoche um 16.30 
Uhr. Konfirmandenunterricht und .alle Christen
lehrestunden ddeser Woche werden mit dem Gottes
dienst verbunden. Voraussetzung für diesen Gottes
dienst ist ebenfalls die .gute Vorbereitung. Es muß 
in der ersten Schulwoche schon Kontakt mit allen 
Christenlehreklassen aufgenommen worden sein. 
Einige Evwachsene nehmen an diesem Gottesdienst 
teil. 
Als Ordnung wird gewählt dde Ordnung des sonn
täglichen Gottesdienstes mit einer Lesung. Bei den 
Abkündigungen wird die endgültige Einteilung der 
Christenlehre- und Konfirmandenstunden bekiannt
gegeben. 

Superintendent Dr. Klemm: 

Die Frau in Kirche und Gesellschaft 
(TheoJ.ogische Grundlegung) 

Referat auf der Regionaltagung der Generalsynode 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands 

Wer wie wir von christlicher Seite unser 'Dhema an
packt, könnte sich keine ungelegenere zeit wählen. 
Unsere theologische Lage i·st recht ungeklärt. Wir haben 
keine klaren theologischen Schulen, die biblische Her
meneutik ist VO'Ller Bewegiung, die systematische Theo
logie hat Schwierigkeiten, das biblische Material in 
guter Weise aufzuarbeiten. ~nn eine Kirche Normen 
setzen, die sie selbst nicht für feststehend ansieht? Kann 
sie anklagen, wo es ihr selbst schwer fäHt, die Grenzen 
für Schuld und Sünde richtig zu zdehen? Hat nicht auch 
der Kirchenkampf 1933 ff und etwa die Atomdebatte 
nach 1945 gezeigt, wie wenig die Kirche gemeinsam 
urteilen und handeln kann, wenn sie aus ihrem engeren 
Raum in den Bereich des öffentlichen Lebens hinüber
greift? 
Nun ist freilich die Situation neben der Kirche nicht 
viel eindeutiger. Die Welt scheint aus den Fugen gegan
gen zu sein. iDie Wandlungen :überstürz;en sich :in einem 
Tempo. das atemberaubend ist. Wir haben :auch kein 
geschlossenes philosophisches WeltbHd, keine Natur
w1issenschaft, di1e sich einmütig anerkaooter Grund
lagen erfreute, keine Gemeinschaft unid Sitte ,gestaltende 
gesellschaftlliche Ansichten mehr. Wo soll man stehen, 
wenn man sich außerhalb des Wortes Gottes an die die 
Zeit prägenden Mädlte wendet? Natürlich gtbt es im 
Raum der Politik noch Ideol~en, die wde gewaltige 
Gedankennetz;e alle einschließen und Gegenwart, Ver
gangenheit und Zukunft in einer bestimmten Richtung 
ausrichten möchten. Hier scheint :man .über aHes ein 
bestimmtes Urteil zu haben, Sicherheit und Klarheit um 
sich auszubreiten, Gehorsam für bes·timmte Ansieh ten 
zu fordern und an dem neuen 1Bild deir Menschheit zu 
hobeln, ohne zu berücks:idltigen, wieviele Späne fallen. 
Aber abgesehen davon, ob diese massiive F1estigkeit 
nicht nur Schein ist und fängst Risse und SpllÜilge zeigt, 

'··Christen, die Gott alles ganz und aHein überlassen 
möchten, können neben ihrem Herrn nicht noch eine 
Totalität menschl1icher Programme und dhre Scheinrvoll
kommenheit anerkennen, sie müssen um Gottes WUlen 
lieber den Weg gehen, der durch mancherl-ei. Anfechtun
gen führt, wenn er nur Gottes Ziel entgegenläuft. 

Unsere Kirche fiilllt sich verpflichtet, das ,~angelium, 
das in der Heiligen Schrot gegeben und dm !Bekenntinis 
der Ev.-Luth. Kirche bezeugt !ist, in ausschließlichem 
Gehorsam gegen Gott rein zu lehren. Das 'bedeutet m. E. 
für unser Thema, daß wiir zur Schöpfungslehre der Hei
ligen Schrift stehen. Gott hat die 1We1t dn ihrer bunten 
Vdelfalt gesch:affen und erhält sie, in dem er ihr leben
diger Schöpfer und Herr bleibt. Er hat auch !Mann und 
Frau geschaffen und prägt jedem von ihnen seine be
sondere Art ein. Er hat sie füreinander geschaffen. Eins 
hat dem anderen zu dienen, und sie ibeide ,haben Gott 
zu dienen. Mann und Frau tragen 1aiuch heute noch Got
tes Bild an sich. Wir getrauen uns dabei 111icht, dies im 
einzelnen mit wiss.enschaftlichen Methoden auszudeu
ten. Mögen Psychologie, Geschichtswissenschaft, Sozio
logie, !Medizin, Biolo~e noch so viel Einzelheiten über 
die besondere Eigenart der Frau ooftürnnen, sie behal
ten ihre Bedeutung an ihrem Ort, können aber das Ge
heimnis der beiden mensch.lichen Gesch~echter .und ihr 
Neben- und Zueinander nicht aussdlöpfen. Es bleibt 
auch vierhundert Jahre danach bei der Evlrenntnis 
Luthers: Daß wir die Schöpfungswunder ni-cht rverstehen 
können. „Drümb müssen wir . . . dem Heiligen Geist 
raum geben und sagen, Das ers besser wisse widder 
wirs ver-stehen" {WA 24, 33, 30 ff). Nur der Glaube, 
n:icht die Vernunft kann wissen, „wias ein weib sey", 
denn er nur hält sie „für Gottes we~k" (ebd. S. 56, 10 ff). 
Vielleicht i·st es am besten, h:ier sofort an :UUthers Zwei
reichelehre ·zu erinnern, als dem „IG11Ußdri.ß und Hori
zont seiner gesamten Theologie" (Klaus Haendler, LMH 
1964, S. 561). Hierbei geht es um das, „was jeden Men
schen als Menschen angeht" {Gerhard Ebeling, :Wort und 
Glaube, '11übingen 1960, S. 140). Auch die Frauenfrage 
gehört hierher. Der Unterschied zwd·schen Mann und 
Frau ist etwas, was z;um Reich Gottes zur linken Hand 
gehört, mit ihm ordnet und regier.t Gott die Welt auch 
heute noch. E·s wäre Torheit, das zu übersehen. Wir 
können nicht· die Geschlechterfra.ge und Gesch'1echter
trennung in das Reich der Gnade übernehmen. Wir 
können aber ebensowenig den Satz des Neuen Testa
ments, der schon nach dem Zusammenhang in die mit 
der Taufe beginnende neue Gottesordnung gehört: „Hier 
ist nicht Jude noch Grieche, nicht Knecht noch F'reier, 
nicht M:ann noch Frau, denn för seid alle einer (oder 
eins) in Christus Jesus" (Gal. 3, 28) in das weiterbeste
hende Reich Gottes zur Linken üibe-rtragen. Der Ge· 
schlechterunterschied wird ebenso wie der der Völker 
und menschlichen Über- und Unterordnungen bestehen 
bleiben, bis Christus wiederkommt. Dann „wird man 
weder freien noch sich freien l:assen, sondern sein wie 
Engel im Himmel" (Mark. 12 ,25). 
Zur Schöpfungswirklichkeit und zum Weltregiment 
Gottes gehören n:ach Gottes Willen die Verschiiedenhei
ten. „Vüilt Deus esse disor,i.mina ovd:inum" ~WA 44, 440, 
25). Es war ein wichtiger, geschiichfäch noch nicht immer 
genau durchforschter Schritt Luthers, daß auch er 
parallel mit philosophischen Erörterungen des 15. Jahr
hunderts und der Renaissancephilosophie sich entschie
den für die Mannigfaltigkeit der Welt und aller ihrer 
Wesen einschließlich des Menschen ausgesprochen hat 
und damit auch eine Lanze für einen werdenden Indi
vidualismus .gebrochen hat. In diesem Zusammenhang 
kann der ELgenart der Frau, iauch der ein:relnen J!1rau, 
Rechnung getragen werden, 
Als Gegengewicht muß freilich 1bel unseren reformato
rischen Vätern überall gesehen werden, daß nach ihrer 
Überzeugung, die darin der Bibel fo1gt, alle Menschen 
Sünder sind, der Er.iösung bedürfen, daß für sie alle 
Christus gestorben und auferstanden ist und Gottes 
Heiliger Geist alle Menschen allein ziur Vollendung 
leitet. Es dürfte nicht schwer sein, Luthe11s Urterle über 
die Frau zusammenzustellen, welche sich über ihre Ein
sei ti,gkelt, ihre Enge, ihre Fehler und Untugenden aus
sprechen und sie oft gegenijber dem Manne abwerten. 
Ihneill ;zum Trotz könnte man ·aus demse1ben :uuther 
einen Tugendkatalog der F.rau zusammenstel~en, wo die 
Frau häufig auch dem Manne als Vorbdld hingestellt 
wird. Viele dieser Urteile sind Geleigenheitsur·teile und 
rverbieten die systematische Auswertung. Andere mögen 
zeitgebunden 'Sein. Alber sie sollten ahle dmd\ Luthers 
und der Bibel hintergrün~tiges Wi~n über den Men~ 
sehen und seine Lage begl'ellZt werden. Der sich ihrer 
Erfreuende soHte sich gleich:reiti.g des dieselben Leute 
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befallenden Tadels schämen. Es geht keinesfaHs an, die 
Geschlechter damit gegeneinander auszuspielen und sie 
nach :ihren natürlichen Gaben vor Gott zu überhöhen. 
Ma?llil und F1rau sollten von solchen !Erfahrungen an 
sich und aneinander her zu Chrisbus gehen und seiner 
eW'igen Liebe und seines rettenden Erbarmens sich 
getrösten. 
Die 'biblische Stel1ung zu dem aHen faßt 'sich in der 
Formel „Gesetz rund Evange1ium" zusammen. Gott 
unterwirft im Gesetz alle Menschen seinem Urteil und 
der Vergeltung für ihre Taten. In seinem Evangelium 
spricht er die von ih:m selbst Verurteilten frei, macht 
Yngerechte zu Gerechten, SÜIIl.der zu Heiligen. „Gesetz 
und Evangelium. dürfen weder :im Sinne einer Sakra:li
sierung . . . unerlaubt ve11mischt noch im Sinne einer 
Profanierung unerlaubt getrennt weroen ~Kiirchengesetz 
über die Amtszucht, Begründung S. 4). Es darf aas 
\Evangelium nicht zu e;iner bloßen anderen Art des Ge
setzes oder der Ordnung und das Gesetz nicht zu einem 
in Wahrheit nicht rettenden Heils- und Gnadenwort ge
macht werden. Auch die ~auen- und Gesch,lechterfm,ge 
ist schon häufig auf eine :llal:sche sakrale Ebene gehoben 
worden - vor allem der Ideaii:smus hat dies !innerhalb 
und .außerhalb der Kirche getan - aiber sie wiro ·auch 
beständig dem Zugriff Gottes entzogen, wobei oft ooch 
mißverstandene Äußerungen Luthers herhalten müssen. 
Wiir können es danach nicht :ffür vom Bekenntnis unserer 
Kirche gefol'dert ansehen: 

a) Daß man sich überhaupt ,gegen jede Entwicklung 
stellt. Die „Fortschrittsfeindllchkeit" schlechthin, die 
um jeden Preis konservative Haltung, hat mit den 
Grundlagen unserer Kirche nich'ts zu tun. 'Wir rech
nen mit einem lebendigen und in der Geschichte 
wirksamen Go.tt, wir kennen einen Herrn, der mit 
heHigem und brennendem Wdllen die Welt rbewegt 
und nicht auf der Seite steht oder gar festsitzt. Wir' 
wlssen von der vel'borgenen Art seines Wialtens, die 
unter mancherlei Masken dennoch das Rechte sucht 
und tut. Mit dem einfachen 1Festhalten an dem bis
herigen Bestand kann weder in der Kä:rche noch in 
der Welt etwas Haltbares geschaffen werden. Die 
Kirche eilt gerade um der .letzten Dd:nge weiter und 
nach vorn. Das ergibt keinen <Erneuerungs:fämmel -
nicht al:les ~eue und Andere ist gut - aber eine 
Bewegung ohne Erstarrung. 

b) Daß man au.f jeden Fall patriarchrali.sch denkt. Es 
hat sich noch immer nicht eindeutig festlegen lassen, 
wie Patriarchie und Matrial'chie in der Geschichte 
einander gefolgt sind. Wahrscheinlich werden wk bei 
vielen Stämmen und Völkern da mit einem auf und 
ab verschiedener soziologischer Ordnungen zu rech
nen haben. Auch in der ,Bdbel gibt es neben einem 
Vorwiegen des Patriarchalischen !Elemente oder Reste 
des MartriarchaHschen. Herbert Peuker hat vor kur
zem in der Festschrift für unseren Landesbischof 
selbst die Priesterdienste der 1F1Iiau mit der Frage 
nach Hirten- und Bauerngesellschaft im Alten Testa
ment rusammengebrecht („Verantwortung", Berlin 
1965, S. 171 ff). 1.Jutheris Ja :Zu den zwei Regimenten 
Gottes scheint mir in diesem Zusammenhang gerade 
der Versuch z;u sein, einer ~insei,tig soziologischen 
Auffassung der Heiligen Schrift zu entgegen rund 
verschiedene GeseHschaftsformen un'ter den vechten 
·bib'Uschen Nenner zu brJ.ngen. Wiit' sollten diesen 
auch für uns nutwn. 

c) Daß man ein starres Bild von der 1Frau hegt. Eine 
rein hlblizistisch ,gesetzliche 'Vel'Wendung der Heili
gen Schil1i.ft mag zum Beispiel das Bild der Frau 
nahelegen, die, g,ebunden an Haus und 1Famd.lie, der 
Öffentlichkeit fernbleibt und keinen Beruf als den 
der Hausfrau und Mutter ergreift. Dieses Frauenbild 
ist nicht n:ur durch. die VOIIl uns allen bejahte und 
geföroerte Entwicklung Ü!.berholt, soodern behaftet 
eben auch unsere Schwestern auf einem Leitbild, 
das zu gewissen Zeiten und Verhältnrissen sich ilang
dauernd bewährt haben mag, aber nicht das allein 
mögliche und allein von Gott geforderte Bild der 
Frau ist. 

Dagegen scheinen von Schrift und Bekenrntn'.is fo1gende 
Grundlagen auch heute für das rechte Frauentum rzu 
bestehen: 

1. Es b:leibt unseTe Pfl;icht, der besonderen A,d;~1 
Frau gerecht zu weroen. Nicht'nur weitere ·~'.f 
schaftLiche Bemühung sollte sich auf die Suche nach ··. 
den 'Elementen des richtigen F.oouseins machen, son• 
dern auch Glaube und iLiebe der Gemeinde so1lten 
hier nicht müde werden, der Frau in ihrer Eigenart 
besser .gerecht zu werden, als es in der Regel 
geschieht. 

2. Die Frauen unter uns haben von Gott eine Würde 
erhalten, mit der wir anderen, ja auch sie selibst nicht 
spielen sollten, als ob wir sie leichten Herzens mit 
Füßen treten könnten. 

3. Die Fraiu blleibt, auch wenn wir sie noch so modern 
verstehen möchten, durch Gottes Gabe und Gnade 
die leibliche, geistige und geistliche Mutter des kom
menden Geschlechts. Das Wachstum junger und 
alter Kinder ist ihr :Ln erster Dinie anvertraut. llhre 
Offenheit für diese Aufgabe, ihr Nahesein gegenüber 
dem Kiind ~d aus mehr aLs biologischen Gl'ilnden 
erforderlich. Es könnte gerade auf diesem Gebiet der 
auch auf anderen Gebieten beobachtete Rück- und 
Gegenschlag der von Gott geschaffenen Natur gegen 
von der modernen Lebensmoral und Technik aus.: 
gehende Üiberforderungen sich für das Menschen
geschlecht selbst verheerend auswiiriken. 

4. Die Frau ist ,granz gleich wie der !Mann und mit dem 
Manne zu Christus berufen. Von hier aus gesehen 
hat weder der Mann vor der Frau noch die Frau 
vor dem Manne etwas voraus. Sie sind beide zusam
men erst der ganze Mensch. Sie d'ilrfen es leiblich 
und geistig durch die rechte Ehe sein. Sie sind aber 
auch sonst zu einer Partnerschaft ibel'ufen, wo einer 
den anderen eiigä:nzt und doch der gemein·same Bei
tl'ag mehr ist als die Teii1beiträge der einzelnen. 

15. Gottes Gegenwart paßt sich jeder 1LJaige an, in die 
heutige E1ra:uen geraten können. Es hieße, Gott klein 
machen, wenn wk seine .Wirksamkeit in Wort und 
Sakrament an ein bestimmtes Frauenideal binden 
wollten. Jeder Mensch muß .sagen: „'Ich fahre dahin." 
Keiner kann sagen: „,Ich vergehe und wanke nicht, 
bin und bleibe ewiglich." Gott ·allen· kann „aus 
einem unmög!Jichen Ding ein mögliches und aus dem 
Nichts etwas machen". Darum dürfen wir ihm allein 
und keinem geschaffenen Ding vertrauen. Er wirkt 
durch die 'Frau in ihrer scheinbar spießbürger'J.ich
sten Exi1Stenz. Er benutzt auch Leid und Not der 
Frau, die er jetzt noch nicht aufhebt, zur Erneuerung 
und Heil'i.igung ihres Lebens. 

6. W:ir müssen 1lernen, Lasten und Entlastung, Rechte 
und Pflichten zwischen Männer und Frauen besser 
2fil verteilen. Der Frau aufruerlegen, was sie nicht 
tragen kann, ist wider Gottes Gebot. Auch die 'Dop
pellast der Frau als Mutter und Berufstäti.ge sollte 
Verantworfüche wie Männer und :Frauen, die in der 
Nähe leben, ~nz neue Überlegungen zur Hilfe an
stel:len · lassen. Gleichberechtigung rechtlicher Art 
sollte nie dazru führen, 1ganz erimsefög mehr Lasten 
auf die Frau zu bürden. 

7. Auch in der Gemeinde Jesu ist die :Frau ru vollem 
Dienst berufen. Wie „sie von keiner Ehre mensch
ilicher Natur ausgeschlossen sein sollte", so ist sie 
nach 1. Petr. 3, 7 „Miterbin der Gnade des Lebens", 
teilhaftig des ewigen Lebens. Die Fiauen sind volle 
Glieder der Kirche, in der sie sich zu allen Zeiten 
mannigfach bewährt haben. Nöte, die beim kirch
lichen Dienst der Frau entstehen, sind nach :Hendrik 
Kraemeiis Zeugnis weitgehend Nöte des Laien
dienstes in der Kirche ü:ber:harupt (rrhedlogie des 
Laientums, Zürich 1959, S. 55 ff). Aber auch diese 
Nöte sollten überwunden werden. 

8. Die Stellung der christlichen Frau in der christlichen 
Gemeinde ist immer ein Schreckbild oder ein Vor
bild für das Le.ben aller Frauen, woher sie auch 
kommen, wo sie auch beheimatet sein mögen. Von 
den Tagen der ersten Christen an hfil die aus der 
einen Liebe zu Christus den Menschen dienende 
Frau Wunden geheilt und Schmer,zen gerstillt, au.eh 
wo niemand sonst :rugriff. Das Ja Gottes zur Frau 
in dem selbstlos aLs Opfer für die We:lt dlienenden 
Herrn Christus ist das Ja zur Diakonie geworden, 
das in jeder Zeit die Kirche neu nachbuchstabieren 
und irt alten und neuen Methoden zur praktischen 
Tat für die Elenden rund Entrechteten machen muß. 
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